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Anteil des besonderen Verbandes an diesen 
gemeinsamen Ausgaben entspricht dem Inter
esse, das der besondere Verband an ihnen hat.

(2) Der Haushaltsplan des besonderen Verbandes 
wird unter Berücksichtigung der Notwendigkeit seiner 
Abstimmung mit den Haushaltsplänen der anderen von 
der Organisation verwalteten Verbände aufgestellt.

(3) Der Haushaltsplan des besonderen Verbandes 
umfaßt folgende Einnahmen:

i) Gebühren für die internationale Registrierung so
wie Gebühren und Beträge für andere Dienstlei
stungen des Internationalen Büros im Rahmen des 
besonderen Verbandes;

ii) Verkaufserlöse und andere Einkünfte aus Veröf
fentlichungen des Internationalen Büros, die den 
besonderen Verband betreffen;

iii) Schenkungen, Vermächtnisse und Zuwendungen;
iv) Mieten, Zinsen und andere verschiedene Einkünfte.
(4) a) Die Höhe der in Artikel 8 Absatz (2) genann

ten Gebühren sowie der anderen Gebühren 
für die internationale Registrierung wird von 
der Versammlung auf Vorschlag des Gene
raldirektors festgesetzt.

b) Diese Höhe wird in der Weise festgesetzt, daß 
die Einnahmen des besonderen Verbandes aus 
den Gebühren, soweit es sich nicht um die in 
Artikel 8 Absatz (2) Buchstaben b) und c) be
zeichnten Zusatz- und Ergänzungsgebühren 
handelt, sowie aus den anderen Einkünften 
mindestens zur Deckung der Ausgaben des In
ternationalen Büros für den besonderen Ver
band ausreichen.

c) Wird der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines 
neuen Rechnungsjahres beschlossen, so wird 
der Haushaltsplan des Vorjahres nach Maß
gabe der Finanzvorschriften übernommen.

(5) Vorbehaltlich des Absatzes (4) Buchstabe a) wird 
die Höhe der Gebühren und Beträge für andere Dienst
leistungen des Internationalen Büros im Rahmen des 
besonderen Verbandes vom Generaldirektor festgesetzt, 
der der Versammlung darüber berichtet.

(6) a) Der besondere Verband hat einen Betriebs
mittelfonds, der durch eine einmalige Zahlung 
jedes Landes des besonderen Verbandes gebil
det wird. Reicht der Fonds nicht mehr aus, so 
beschließt die Versammlung seine Erhöhung.

b) Die Höhe der erstmaligen Zahlung jedes Lan
des zu diesem Fonds oder sein Anteil an des
sen Erhöhung ist proportional zu dem Beitrag, 
den dieses Land als Mitglied des Pariser Ver
bandes zum Schutz des gewerblichen Eigen
tums zum Haushaltsplan dieses Verbandes für 
das Jahr leistet, in dem der Fonds gebildet 
oder die Erhöhung beschlossen wird.

c) Dieses Verhältnis uncj die Zahlungsbedingun
gen werden von der Versammlung auf Vor
schlag des Generaldirektors und nach Äuße
rung des Koordinierungsausschusses der Orga
nisation festgesetzt.

d) Solange die Versammlung gestattet, daß der 
Reservefonds des besonderen Verbandes als 
Betriebsmittelfonds benutzt wird, kann die 
Versammlung die Anwendung der Bestim
mungen der Buchstaben a), b) und c) ausset
zen.

(7) a) Das_ Abkommen über den Sitz, das mit dem
Land geschlossen wird, in dessen Hoheitsge
biet die Organisation ihren Sitz hat, sieht vor, 
daß dieses Land Vorschüsse gewährt, wenn 
der Betriebsmittelfonds nicht ausreicht. Die 
Höhe dieser Vorschüsse und die Bedingungen, 
unter denen sie gewährt werden, sind in je
dem Fall Gegenstand besonderer Vereinbarun
gen zwischen diesem Land und der Organisa
tion.

b) Das unter Buchstabe a) bezeichnete Land und 
die Organisation sind berechtigt, die Verpflich
tung zur Gewährung von Vorschüssen durch 
schriftliche Notifikation zu kündigen. Die Kün
digung wird drei Jahre nach Ablauf des Jah
res wirksam, in dem sie notifiziert worden 
ist.

(8) Die Rechnungsprüfung wird nach Maßgabe der 
Finanzvorschriften von einem oder mehreren Ländern 
des besonderen Verbandes oder von außenstehenden 
Rechnungsprüfern vorgenommen, die mit ihrer Zustim
mung von der Versammlung bestimmt werden.

Artikel 13
(1) Vorschläge zur Änderung der Artikel 10, 11, 12 

und dieses Artikels können von jedem Mitgliedland 
der Versammlung oder vom. Generaldirektor vorgelegt 
werden. Diese Vorschläge werden vom Generaldirektor 
mindestens sechs Monate, bevor sie in der Versamm
lung beraten werden, den Mitgliedländem der Ver
sammlung mitgeteilt.

(2) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeichneten 
Artikel wird von der Versammlung beschlossen. Der 
Beschluß erfordert drei Viertel der abgegebenen Stim
men; jede Änderung des Artikels 10 und dieses Absat
zes erfordert jedoch v’er Fünftel der abgegebenen 
Stimmen.

(3) Jede Änderung der in Absatz (1) bezeichneten 
Artikel tritt einen Monat nach dem Zeitpunkt in Kraft, 
zu dem die schriftlichen Notifikationen der verfas
sungsmäßig zustande gekommenen Annahme des Ände
rungsvorschlags von drei Vierteln der Länder, die im 
Zeitpunkt der Beschlußfassung über die Änderung Mit
glied der Versammlung waren, beim Generaldirektor 
eingegangen sind. Jede auf diese Weise angenommene 
Änderung der genannten Artikel bindet alle Länder, 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung Mit
glied der Versammlung sind oder später Mitglied wer
den.

Artikel 14
(1) Jedes Land des besonderen Verbandes kann diese 

Fassung des Abkommens ratifizieren, wenn es sie un
terzeichnet hat, oder ihr beitreten, wenn es sie nicht 
unterzeichnet hat.

(2) a) Jedes dem besonderen Verband nicht angehö
rende Vertragsland der Pariser Verbandsüber
einkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen
tums kann dieser Fassung des Abkommens 
beitreten und dadurch Mitglied des besonde
ren Verbandes werden, 

b) Sobald das Internationale Büro davon in 
Kenntnis gesetzt worden ist, daß ein solches 
Land dieser Fassung des Abkommens beige
treten ist, übermittelt es der Behörde dieses 
Landes gemäß Artikel 3 eine Sammelanzeige 
aller Marken, die zu diesem Zeitpunkt den in
ternationalen Schutz genießen.


